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Bekanntmachungen des Landkreises 

6. Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming: Berufung einer Ersatzperson 

Gemäß § 60 Absatz 7 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) in 

Verbindung mit § 80 Absatz 1 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgK-

WahlV) mache ich bekannt: 

Der Abgeordnete Herr Roland Scharp, Wahlkreis 2, Wahlvorschlag der Partei DIE LINKE 

hat sein Kreistagsmandat zum 1. Mai 2023 niedergelegt.  

Die zunächst zu berücksichtigende Ersatzperson des Wahlvorschlags ist gemäß § 60 Abs. 3 

des BbgKWahlG Herr Hartmut Rex. Herr Rex hat auf die Annahme des Sitzes verzichtet.  

Die in der Reihenfolge nächste zu berücksichtigende Ersatzperson, Frau Annekathrin Loy, 

hat gemäß § 51 Abs. 1 BbgKWahlG innerhalb der Wochenfrist die Annahme des Sitzes er-

klärt.  

Somit geht der Sitz der Partei DIE LINKE im Wahlkreis 2 zum 1. Mai 2023 auf Frau 

Annekathrin Loy über. 

 

 

 

 

 

Leistner 

Kreiswahlleiterin 
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Sonstige Bekanntmachungen 

Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern I. Ordnung und II. Ordnung sowie an den 

Hochwasserschutzdeichen – Öffentliche Bekanntmachung des 

Gewässerunterhaltungsverbandes „Kremitz-Neugraben“ (Körperschaft des 

öffentlichen Rechts) 

Verbandssitz: Hauptstraße 23, 04938 Uebigau-Wahrenbrück, OT Wiederau, Tel.: 035365 

440518, Fax: 035365 440519, E-Mail: info@guv-wiederau.de 

 

In der Zeit vom 3. Juli 2023 bis 29. Februar 2024 führen der Gewässerunterhaltungsver-

band „Kremitz-Neugraben“ sowie die von uns beauftragten Unternehmen die planmäßigen 

Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern I. Ordnung und II. Ordnung sowie an den Hoch-

wasserschutzdeichen innerhalb des Verbandsgebietes durch. In wasserwirtschaftlichen Be-

darfsfällen (zur Sicherung des Wasserabflusses oder der Hochwasservorsorge) muss die 

Gewässerunterhaltung auch außerhalb dieser Zeit erfolgen. 

 

Gemäß § 41 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zu-

letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5) geändert, in Ver-

bindung mit § 84 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 2. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 4. Dezember 2017 (GVBl.I/17, [Nr. 28]) kündigen wir die Durchführung der 

Unterhaltungsarbeiten und die damit verbundene vorübergehende Benutzung der Anlieger-

grundstücke an. 

Entsprechend § 41 WHG und der §§ 84, 97 und 98 BbgWG haben die Eigentümer, Anlieger 

und Hinterlieger sowie Nutzungsberechtigten der Gewässer, Deiche und Vorländer zu dul-

den, dass die Unterhaltungspflichtigen oder deren Beauftragte die Grundstücke betreten, be-

fahren, vorübergehend benutzen, Kraut und Aushub ablegen, auf den Grundstücken eineb-

nen und aus ihnen bei Bedarf Bestandteile für die Unterhaltung entnehmen. Sie haben ferner 

zu dulden, dass die Uferbereiche im Interesse der Unterhaltung oder der naturnahen Ent-

wicklung der Gewässer standorttypisch bepflanzt werden (§ 41 Abs. 1, Nr. 3 WHG). 

Es besteht die gesetzliche Verpflichtung der Grundflächeneigentümer und –nutzer, die Ufer-

bereiche als Gewässerrandstreifen so zu bewirtschaften, dass die Gewässerunterhaltung so-

wie die wasserwirtschaftliche und ökologische Gewässerfunktion im Sinne des § 38 Abs. 1 

WHG nicht beeinträchtigt werden (§ 41 Abs. 2 - 3 WHG). Die Breite der Gewässerrandstrei-

fen (Uferbereiche) beträgt bei Gewässern II. Ordnung 5,00 Meter und bei Gewässern I Ord-

nung 10,00 Meter von der Böschungsoberkante landeinwärts oder, sofern eine solche nicht 

vorhanden ist, von der Uferlinie landeinwärts (§ 38 WHG i.V.m. § 77a BbgWG). Zudem sind 

alle Handlungen zu unterlassen, die die Gewässerunterhaltung unmöglich machen oder we-

sentlich erschweren würden (§ 41 Abs. 2 WHG). 
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Mit der Ankündigung der beabsichtigten Gewässerunterhaltungsmaßnahmen ergeht gleich-

zeitig gemäß § 41 Abs. 3 WHG für alle duldungspflichtigen Personen im Sinne des § 41 

WHG die Verpflichtung, die Ufergrundstücke in einer erforderlichen Breite von 5,00 m ab Bö-

schungsoberkante landeinwärts so zu bewirtschaften, dass die Gewässerunterhaltung und 

die damit verbundenen Begleitarbeiten, wie z. B. das Einebnen des Aushubes und Mähgutes 

nicht beeinträchtigt werden. Zuwiderhandlungen schließen einen Schadenersatzanspruch 

nach § 41 Abs. 4 WHG in Verbindung mit § 254 BGB aus. 

Die Errichtung aller Anlagen (auch Zäune, feste Koppeln, Gehölzpflanzungen, u.a.) in und an 

Gewässern oder den vorgenannten Uferbereichen ist gemäß § 87 BbgWG durch die Was-

serbehörde genehmigungspflichtig. Zuständige Wasserbehörde ist gemäß § 126 BbgWG die 

untere Wasserbehörde des betreffenden Landkreises. 

Entsprechend § 80 Abs. 1 BbgWG i. V. m. § 85 BbgWG hat der Verursacher oder der Eigen-

tümer des Grundstücks oder der Anlage dem Gewässerunterhaltungspflichtigen die Mehr-

kosten zu ersetzen, wenn sich durch besondere, die Unterhaltung erschwerende Umstände 

(Erschwerung) die Kosten der Unterhaltung erhöhen. Nach § 85 BbgWG sind Erschwerun-

gen insbesondere: 

[…] 

1. Einleitungen in Gewässer und Einträge von Stoffen durch Gewässerbenut-

zungen, die zusätzliche Kontrollen, zusätzliches Krauten und Mähen oder 

die Entnahme von eingespültem Material erfordern, 

2. Anlagen in, an, unter oder über Gewässern, insbesondere Querbauwerke, 

Durchlässe und Verrohrungen, Zäune, Stege und Gebäude, die den Unter-

haltungsaufwand erhöhen, 

3. Nutzungen im Uferbereich, die den Unterhaltungsaufwand erhöhen, 

4. Grundstücke, die in ihrem Bestand besonders gesichert werden müssen. 

[…] 

Die Mehrkosten der Unterhaltung durch Erschwerungen gem. § 85 BbgWG werden über se-

parate Leistungsbescheide gegenüber den Grundstückseigentümern, von deren Grundstück 

eine Erschwerung ausgeht, erhoben. 

Aus diesem Grund sowie zur planmäßigen Durchführung der Gewässerunterhaltungsmaß-

nahmen bitten wir um die Absicherung der notwendigen „Baufreiheit“ an den Gewässern - 

besonders an den Hauptvorflutern - und die Gewährleistung der ungehinderten Zufahrt und 

Durchfahrt zur zeitweisen Grundstücksbenutzung durch die mit den Unterhaltungsmaßnah-

men beauftragten Personen oder Dienstleistungsunternehmen. 

Die Auskünfte über die Hauptvorfluter und sonstigen Gewässer II. Ordnung im Verbands- 

bzw. Ihrem Einzugsgebiet erhalten Sie unter der unten angegebenen Telefonnummer. 

Des Weiteren müssen Anlagen, die durch technische Maßnahmen der Gewässer- oder Dei-

chunterhaltung beschädigt werden könnten (wie Grenzsteine, Rohrleitungseinläufe und –

ausläufe, u. ä.) mit einem Pfahl, mindestens 1,50 m über Geländeoberkante, gekennzeichnet 

werden. 

Für Rücksprachen, Beantwortung von Fragen oder bei Abstimmungsbedarf bezüglich der 

angezeigten Gewässer- und Deichunterhaltung wenden Sie sich bitte an den: 
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Gewässerunterhaltungsverband „Kremitz-Neugraben“ 

Hauptstraße 23 

04938 Uebigau-Wahrenbrück, OT Wiederau 

Telefon: 035365 – 440 518 

E-Mail: info@guv-wiederau.de 

 

Wiederau, den 23. Mai 2023 

 

 

gez. Andreas  Claus 

Verbandsvorsteher 

 

gez. Sandro Bader  

Geschäftsführer 
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Öffentliche Zustellung gem. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz – Zweckverband 

Komplexsanierung mittlerer Süden Zossen (KMS Zossen) 

Die Anschrift der nachstehenden Zahlungspflichtigen ist unbekannt: 

 

Herr Patrick Curran  

u. Herrn John Curran 

 

Zuletzt ansässig: 

 

Herr Patrick Curran  

u. Herrn John Curran 

c/o Seebad Casino Estate GmbH i.G. 

Herrn Jan C. Laursen 

Ernst-Augustin-Straße 15 

12489 Berlin 

 

Versuche, Schriftstücke bekannt zu geben und Ermittlungen über ihren Aufenthalt sind er-

gebnislos verlaufen. 

 

Die den o.g. Eigentümern gegenüber  

Mahnung vom  

28.04.2023 (Aktenzeichen: 11008047)  

und die Ankündigung der Vollstreckung in Form der Sperrandrohung vom 

31.05.2023 (Aktenzeichen: 11008047) 

 

konnten postalisch nicht zugestellt werden. 

 

Zustellungsanordnung: 

Hiermit ordne ich eine öffentliche Zustellung in Form der öffentlichen Bekanntgabe der Mah-

nung vom 28.04.2023 (11008047), und Ankündigung der Vollstreckung in Form der Sperran-

drohung vom 31.05.2023 (Aktenzeichen: 11008047) gem. § 10 des Verwaltungszustellungs-

gesetzes gegenüber Herrn Patrick Curran u. Herrn John Curran c/o Seebad Casino Estate 

GmbH i.G. Herrn Jan C. Laursen Ernst-Augustin-Straße 15, 12489 Berlin an. 

Die Mahnung und die Ankündigung der Vollstreckung in Form der Sperrandrohung vom gel-

ten zwei Wochen nach ihrer Bekanntmachung als zugestellt. Es wird darauf hingewiesen, 

dass nach wirksamer öffentlicher Zustellung, die Rechtsmittelfrist gem. § 70 Verwaltungsge-

richtsordnung (VwGO) zu laufen beginnt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
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Die entsprechenden Gebührenbescheide können durch die Betroffenen und deren Bevoll-

mächtigte beim Zweckverband Komplexsanierung Mittlerer Süden Zossen (KMS Zossen), 

Berliner Allee 30-32, 15806 Zossen, während der Dienstzeiten eingesehen werden. 

 

Zossen, den 31.05.2023 

 

 

 

gez. Nicolaus 

Verbandsvorsteherin 

- Siegel - 


